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Betr. : Gemeinde St. Gilgen, Festsetzung der besonderen Nächtigungsabgabe,

Verordnungsanpassung per 01.01.2025

KUNDMACHUNG

Auf Grund des Salzburger Nächtigungsabgabengesetzes (SNAG) 2020 i.d.g. F. über die Erhebung von
allgemeinen und besonderen Nächtigungsabgaben im Land Salzburg wird in Zusammenhalt mit § 53
der Salzburger Gemeindeordnung 2019 i.d. g. F. vom Bürgermeister nach Einholung einer positiven
Stellungnahme der Gemeindevertretung vom 28. 09. 2023, sowie nach Anhörung des
Tourismusverbandes St. Gilgen verordnet:

Verordnung des Bürgermeisters der Gemeinde Sankt Gilgen über die
Festsetzung der Höhe der besonderen Nächtigungsabgabe

Aufgrund der Verordnung des Tourismusverbandes der Gemeinde Sankt Gilgen vom 04. 05. 2023 wird
mit Wirkung ab 01.06. 2024 die Höhe der allgemeinen Nächtigungsabgabe gem. § 5 Abs. 1 und 2 mit

  
2,45 pro Nächtigung festgesetzt.

Die Höhe des Pauschalbetrages der besonderen Nächtigungsabgabe gem. § 1 1 Abs. 1 Salzburger
Nächtigungsabgabengesetz 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Ferienwohnungen mit mehr als 130 m2 p. a. 380 x

Nutzfläche im gesamten Gemeindebereich

Ferienwohnungen mit mehr als 100 m2 p. a. 360 x

Nutzfläche im gesamten Gemeindebereich
Ferienwohnungen mit mehr als 70 m2 Nutzfläche p. a. 300 x

im esamten Gemeindebereich

Ferienwohnungen mit mehr als 40 m2 Nutzfläche p. a. 260 x

im gesamten Gemeindebereich

Ferienwohnungen bis einschl. 40 m2 Nutzfläche p. a. 200 x

im gesamten Gemeindebereich

Faktor gem. § 5
SNAG
2,45

Dauercamper (Jahresbetrag) p.a. 130x

2,45

2, 45

2,45

2, 45

2,45

ab. 01.01.2025

  
931,0

  
882.00

  
735,0

  
637,0

  
490,00

  
318,50

Die Verordnung tritt mit 01 .01.2025 in Kraft.

Rechtsgrundlage: §1, §5, §1 1 Salzburger Nächtigungsabgaben e
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